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Gesetz 
vom 26. April 2007 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Wirtschaftsprüfer und 

Revisionsgesellschaften 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 9. Dezember 1992 über die Wirtschaftsprüfer und 
Revisionsgesellschaften, LGBl. 1993 Nr. 44, in der geltenden Fassung, 
wird wie folgt abgeändert: 

Titel 

Gesetz über die Wirtschaftsprüfer und Revisionsgesellschaften (WPRG) 

Art. 2 Abs. 2 

2) Das Diplom des eidgenössisch diplomierten Wirtschaftsprüfers ist 
den in Abs. 1 genannten Diplomen gleichwertig. 

Art. 32 Abs. 2 Bst. e und Abs. 3 

Aufgehoben 
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Art. 33 Abs. 2 

2) Die Eignungsprüfung muss dem Umstand Rechnung tragen, dass 
der Antragsteller in einem Vertragsstaat des Abkommens über den euro-
päischen Wirtschaftsraum über eine berufliche Qualifikation zur Aus-
übung des Berufes eines Wirtschaftsprüfers verfügt. 

Art. 36 Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Prüfungsfächer sind das Pflichtfach Revision und Gesellschafts-
recht, zwei Wahlfächer sowie das Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer. Der 
Antragsteller bestimmt je ein Wahlfach aus den beiden Wahlfachgrup-
pen: 

Art. 37 Abs. 3 und 4 

3) Der Antragsteller wird zur mündlichen Prüfung nur zugelassen, 
wenn beide schriftlichen Arbeiten den Anforderungen genügen; andern-
falls gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

4) Die mündliche Prüfung umfasst das Berufsrecht der Wirtschafts-
prüfer und das Wahlfach, in dem der Antragsteller keine Arbeit geschrie-
ben hat. 

Art. 42 Abs. 2 Bst. e sowie Abs. 3 

Aufgehoben 

Art. 43 

Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 47a 

IXa. Datenbearbeitung, Gebühren und Rechtsschutz 
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Art. 47a 

Datenbearbeitung 

1) Die FMA kann alle Daten, einschliesslich Persönlichkeitsprofile 
und besonders schützenswerte Personendaten über administrative oder 
strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen der diesem Gesetz unter-
stehenden Personen, bearbeiten, welche notwendig sind, um den Aufga-
ben nach diesem Gesetz nachzukommen. 

2) Die FMA trifft alle technischen und organisatorischen Massnah-
men, welche notwendig sind, um die gesammelten Daten vor Missbrauch 
zu schützen. 

Art. 47b 

Verzeichnis 

Die FMA hat alle diesem Gesetz unterstehenden natürlichen und ju-
ristischen Personen in ein Verzeichnis aufzunehmen. Dieses Verzeichnis 
ist öffentlich zugänglich und wird regelmässig aktualisiert. Es kann mit-
tels Abrufverfahren eingesehen werden. 

Art. 47c 

Gebühren 

Die Gebühren richten sich nach der Finanzmarktaufsichtsgesetzge-
bung. 

Art. 47d 

Rechtsmittel 

1) Entscheidungen oder Verfügungen der FMA können binnen 
14 Tagen ab Zustellung mittels Beschwerde bei der FMA-Beschwerde-
kommission angefochten werden. 

2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der FMA-Beschwerde-
kommission kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim 
Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. 

3) Vorbehalten bleiben die Rechtsmittel nach den besonderen Be-
stimmungen dieses Gesetzes. 
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Art. 57a 

Aufgehoben 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


